
Hiermit beantrage ich die Aufnahme und Mitgliedschaft der nachfolgend aufgeführten Person(en) in 
den Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klub e. V. (FFCK e. V.):

Eintrittsdatum

Antragsteller Name, Vorname

Geburtsdatum

Beruf

Ehepartner Name, Vorname

Geburtsdatum

Beruf

Name, Vorname / Geb.Datum

K
in

d
er Name, Vorname / Geb.Datum

Name, Vorname / Geb.Datum

Name, Vorname / Geb.Datum

Straße / HausnummerAnschrift

PLZ / Wohnort

Telefon: Festnetz und/oder Mobil

E-Mail-Adresse

Der Name bei Kindern ist nur dann erforderlich, wenn dieser vom Antragsteller abweicht.

Datum / Unterschrift

Bei Kindern und Jugendlichen der gesetzliche Vertreter

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den FFCK e. V. jährlich wiederkehrende Beitragszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FFCK e. V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

IBAN (22stellig)

Datum / Unterschrift

Bei Kindern und Jugendlichen der gesetzliche Vertreter

Geldinstitut

BIC (11stellig)

Aufnahmeantrag

D E

Einzelmitgliedschaft
Erwachsene – Jahresbeitrag 30,- € |         Kinder und Jugendlich unter 18 Jahre – Jahresbeitrag 19,- €

Familienmitgliedschaft 
einschl. aller Kinder unter 18 Jahre – Jahresbeitrag 49,- €

Der Mitgliedsbeitrag wird je Vereinsjahr (01. April bis 31. März) erhoben. Bei Neuaufnahmen während des laufenden 
Vereinsjahres beträgt der Mitgliedsbeitrag für jeden vollen Monat 1/12tel des entsprechenden Jahresbeitrages. In dem 
Mitgliedsbeitrag sind Versicherungen für Vereinsveranstaltungen enthalten.

Den vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag senden Sie bitte an: Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klub e. V., z. Hd. 
Herrn Jörg Herbert (1. Vorsitzender), Rheinstraße 26, 36037 Fulda oder per E-Mail an joerg.herbert@ffck-fulda.de.

Die von uns verwendete Gläubiger-Identifikationsnummer lautet DE87 ZZZ0 0000 5054 22

Den fälligen Mitgliedsbeitrag für das Vereinsjahr ziehen wir in der Zeit vom 15. bis 31. Mai eines jeden Vereinsjahres 
ein. Wir bitten in diesem Zeitraum auf eine ausreichende Kontodeckung zu achten. 

A P= Aktiv = Passiv Bitte entsprechend eintragen

Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klub e. V.
www.ffck-fulda.de • www.facebook.com/ffckev
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 Eine Mitgliedschaft im FFCK ist aus versicherungsrechtlichen Gründen zwingend notwendig, wenn Sie, Ihr Ehepartner 
oder eines ihrer Kinder in einer der Gruppen des Vereins mitmachen möchte.
 Mitglied des Vereins können alle natürlichen Personen werden.
 Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.
 Für den Fall seiner Aufnahme erkennt der Bewerber die Satzung an und verpflichtet sich, die Ziele und Interessen des 

Vereins zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen.
 Eine aktuelle Fassung der Satzung kann auf unserer Homepage unter “www.ffck-fulda.de/ueber-uns.html” eingesehen 

oder herunter geladen werden.
 Die Mitgliedschaft, für die auf dem Aufnahmeantrag angegebenen Personen, beginnt mit dem dort angegebenen 

Datum. Kommen bei Familien oder Lebensgemeinschaften weitere Personen hinzu, z. B. durch Geburt, und wird für 
diese Person eine Mitgliedschaft im Verein gewünscht, ist dies dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Auch bei einer 
Familienmitgliedschaft erfolgt keine automatische Aufnahme von neuen Mitgliedern in den Verein.
 Ein Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und ist jeweils zum Ende des Vereinsjahres

(31. März) möglich.
 Alle Änderungen, z. B. Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Bankverbindung, teilen Sie uns bitte umgehend 

schriftlich mit. Kosten die daraus entstehen, das neue Daten nicht oder verspätet mitgeteilt werden, gehen zu Lasten 
des Mitgliedes.

Hinweise zur Mitgliedschaft

Vorstand Vorsitzender Jörg Herbert
1. stellv. Vorsitzende Kerstin Neumann
2. stellv. Vorsitzender Carsten Schreiner
Kassenwart Michael Schwab
Schriftführer Michelle Kedmenec

Beisitzer stellv. Kassenwart Nicole Maul
stellv. Schriftführer Sarah Bech

Christian Maier, Martin Jaroschenko, Mareike Kling,
Janina Oswald, Volker Reith

Vorstand  (Stand: April 2023)

Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klub e. V. 
Herr Jörg Herbert (1. Vorsitzender)
Rheinstraße 26, 
36043 Fulda
Telefon: 0661 / 24 29 829
E-Mail: joerg-herbert@ffck-fulda.de

Bankverbindung: Sparkasse Fulda – IBAN: DE87 5305 0180 0040 0202 60 

Vereinsadresse und Bankverbindung

Datenschutzordnung / Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Allgemeine Grundsätze / Rechtsgrundlagen

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im FFCK erfolgt nach den Richtlinien der EU-
weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Konformität 
zum Datenschutz im Umgang mit personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanage-
mentsystem gewährleistet.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Fuldaer Freizeit- und Carneval-Klub e. V. (nachfolgend FFCK), 
Jörg Herbert (Vorsitzender), 
Rheinstraße 26, 36039 Fulda,
Telefon: 0177 3562897
E-Mail: joerg.herbert@ffck-fulda.de
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Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten

Nicht erforderlich.

Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden

Eintritt in den Verein

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit 
zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b der DS-GVO. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es sich um die 
Mitgliedschaft im FFCK. Der FFCK darf beim Vereinseintritt die Daten erheben die zur Verfolgung der Vereinsziele und für 
die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind.

Bei Aufnahme wird jedem Mitglied eine Mitgliedsnummer zugeordnet.

Mit dem Eintritt eines Mitgliedes werden folgende personenbezogene Daten aufgenommen:

 Eintrittsdatum
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 Beruf
 Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)
 Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail)

Daten für das SEPA-Lastschriftmandat zum Zwecke des Beitragseinzugs

 Kontoinhaber
 Geldinstitut
 IBAN und BIC

Im Rahmen der Mitgliedschaft findet der Schriftverkehr, der Informations- und Mitteilungsaustausch über die angegebene 
E-Mail-Adresse statt. In Ausnahmefällen werden diese über den Postweg versandt. Werbung für Dritte oder andere Zwe-
cke erfolgen mit den verschickten E-Mails nicht.

Personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert, 
welches durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist.

Sonstige Informationen werden von dem Verein intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereins-
zweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht.

Austritt aus dem Verein

Bei Austritt aus dem Verein werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden ebenfalls durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten 
dürfen ebenfalls nur zu vereinsinternen Zwecken verwendet werden. 

In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und dem Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist wird die Verarbei-
tung der Daten eingeschränkt.

Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitgliedes, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, werden gemäß 
den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts durch den Verein auf-
bewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Bestimmte Daten werden zum Zweck der Vereinshistorie in einem Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um 
den Vor- und Nachname, die Zugehörigkeit zu einer Vereinsgruppe(n) und besondere Ereignisse an denen die betroffene 
Person mitgewirkt hat. 

Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von karnevalisti-
schen Ereignissen zugrunde.

Weitergabe von Daten

Mitgliederdaten werden nur in folgenden Fällen weitergegeben:
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 Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des jeweiligen Verbandes, wie z. B. KVK, BDK, FGK, Gardeinspek-
teure der Fuldaer Fastnacht. Übermittelt werden: Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Ehrungshistorie. 

 Anmeldung zu Lehrgängen, Turnieren, Fachtagungen und sonstigen Veranstaltungen. Übermittelt werden: Vor- und 
Zuname, Anschrift, Geburtsdatum.

Öffentlichkeitsarbeit / Film- und/oder Fotoaufnahmen

Im Zusammenhang mit dem satzungsgemäßen Betrieb des Vereins und der Teilnahme der Mitglieder an den jeweiligen 
Vereinsveranstaltungen besteht nach Art. 6, Abs. 1 lit. f der DS-GVO im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Berichter-
stattung über karnevalistische Ereignisse das berechtigte Interesse Film- und/oder Fotoaufnahmen zu erstellen und  diese 
in vereinseigenen Print- oder Online-Medien (z. B. Kampagnenheft, Vereinshomepage, Social Media Plattformen, etc.) zu 
veröffentlichen. Darüber hinaus können die gemachten Film- und/oder Fotoaufnahmen zur Berichterstattung an die regio-
nale/überregionale Presse weitergegeben werden.

Diese für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des FFCK gemachten Film- und/oder Fotoaufnahmen werden vorbehaltlich 
eines Widerrufs des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert. 

Für die von der regionalen/überregionalem Presse oder Dritten erstellten Film- und Fotoaufnahmen ist der FFCK nicht 
verantwortlich. Ein Widerruf ist an diese zu richten.

Film- und/oder Fotoaufnahmen sind bei einer Veröffentlichung im Internet (Vereinshomepage, Social Media Plattformen, 
etc.) weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung der Film- und/oder Fotoaufnahmen durch Dritte 
kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Film- und/oder Fotoaufnahmen im Internet kann durch den FFCK nicht 
sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Film- und/oder Fotoaufnahmen kopiert oder verändert haben 
könnten. Der FFCK kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z. B. für das Herun-
terladen von Film- und/oder Fotoaufnahmen  und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder (geschäftsführend und/oder erweitert) oder sonstige Mitglie-
der ausgehändigt, die im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.

Macht ein Mitglied geltend, dass er ein Mitgliederverzeichnis zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, 
händigt der Vorstand dieses nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwe-
cken verwendet werden. Sobald der Zweck erfüllt ist, müssen diese Verzeichnisse zurückgegeben oder gelöscht werden.

Eine anderweitige Weitergabe, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Daten-
verarbeitung oder Nutzung, ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder 
eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt.Eine Weitergabe und/oder Verkauf der erhobenen und gespeicherten Daten an 
Dritte, insbesondere zu Werbezwecken, erfolgt nicht.

Zustehende Rechte

 Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
 Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
 Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
 Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
 Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Aufgrund der Einwil-

ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz steht der Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationssicherheit Hessen zur Verfügung – https://datenschutz.hessen.de/.

Eine Beschwerde kann online unter https://datenschutz.hessen.de/service/beschwerde eingereicht werden.

Aktueller Stand: April 2019
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